
Schwimmen unterrichten ohne Rettungsfähigkeit
erlaubt?
Beitrag von „Tamina“ vom 1. Juli 2012 15:22

Bei uns ist es so, dass drei Bademeister im Schwimmbad Aufsicht führen. Diese drei kümmern
sich definitiv nur um den öffentlichen Badebetrieb und nicht um das Schulschwimmen, egal ob
das Schwimmbad offen ist oder nicht. Wenn das Schwimmbad für den öffentlichen Badebetrieb
geschlossen ist, sieht man auch keinen Bademeister und hat Glück, wenn einem die Tür
geöffnet wird für 2 Lehrer und 52 Kinder.  

Laut Telefonat mit der GUV nach Interpretationswirrwar meinerseits, darf man dem
Schwimmhelfer nur eine Gruppe übertragen, wenn er Jugendschwimmer in Bronze plus
Rettungsfähigkeit hat. Die Verantwortung bleibt aber trotzdem beim Schwimmlehrer und nicht
beim Schwimmhelfer.

Es gibt Schulverwaltungen, die haben extra einen bezahlten Bademeister für ihren
Schwimmunterricht angestellt, vielleicht ist das ja hier bei einigen auch so. Bei uns leider nicht.

Liebe Grüße
Tamina
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